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Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf der Rückseite korrigieren.

Ansprechpartner/-in für Rückfragen ( freiwillige Angabe )
Name:   

Telefon oder E-Mail:

Statistik der Kinder- und Jugendhilfe
Teil I:	 Erzieherische Hilfe  
	 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 
	 junge Menschen 
	 Hilfe für junge Volljährige 20

Rücksendung:
Beendete Hilfe: 	 monatlich
Am Jahresende  
bestehende Hilfe: 	 bis 1. Februar des Folgejahres

1–20
Einrichtungs-Nummer Laufende NummerLand Kreis Gemeinde

A
BA

HZE

Kennnummer

Beachten Sie:
Rechtsgrundlagen und weitere rechtliche Hinweise entnehmen Sie 
der beigefügten Unterlage, die Bestandteil dieses Fragebogens ist. 
Bitte füllen Sie nur die weiß unterlegten Felder aus und beachten  
Sie die Schlüsselnummern sowie die Erläuterungen.
Alle Angaben außer „F 1–4“ und „H“ beziehen sich auf den  
Zeitpunkt der Meldung.

Bei Fensterbriefumschlag: postalische Anschrift der befragenden Behörde

Name des Amtes 
Org. Einheit 
Straße + Hausnummer 
PLZ, Ort

Sie erreichen uns über
Telefon:	Herr Xxxxxxxx-Xxxxxxxx	 XXXXXXXXXX-XXXXX 
		  Frau Xxxxxxxx	 XXXXXXXXXX-XXXXX
Telefax:	XXXXXXXXXX-XXXXX
E-Mail:	 XXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.de

Anschrift des Trägers

	  
	  
	  
		  XX

Name der befragenden Behörde

Liegt bei Erziehungsberatung ( § 28 SGB VIII ) der Wohnort 
des/ der Beratenen nicht im selben Kreis wie die Beratungs- 
stelle, geben Sie bitte den amtlichen Gemeindeschlüssel 
( AGS ) für den Wohnort des/ der Beratenen an.

AGS ..................... 156–163

Falls Ihnen dieser nicht bekannt ist, geben Sie bitte ersatzweise 
die Postleitzahl und den Wohnort des/ der Beratenen an.

PLZ ...................... 164–168 Wohnort ............. 169–208

( Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. )

A		  Beginn der Hilfegewährung

	 Monat ( der Einleitung der Hilfe ) ....... 21–22

	 Jahr .......................................................... 23–26

	 Übernahme von einem anderen 
Jugendamt wegen Zuständig- 
keitswechsel .......................................... 27

	 Einleitung der Hilfe auf Grund  
einer vorangegangenen Gefähr- 
dungseinschätzung gemäß  
§ 8a Absatz 1 SGB VIII.

		  Ja ................................
209

		  Nein ............................

B		  Art der Hilfe

	 gemäß Schlüssel 1 .............................. 28–29

	 Bei Hilfen gemäß § 41 SGB VIII  
bitte die entsprechende Hilfeart  
gemäß §§ 27–30, 33–35a SGB VIII 
angeben.

Lehmann-S
Hervorheben
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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie  
hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen,  
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Bitte zurücksenden an

Name der befragenden Behörde
Anschrift

1–20
Einrichtungs-Nummer Laufende NummerLand Kreis Gemeinde

A
BA

C		  ( Hauptsächlicher ) Ort der  
		  Durchführung der Hilfegewährung
	 Es ist nur eine Angabe möglich.

	 In der Wohnung der Herkunfts- 
familie/Adoptivfamilie  
( der Hilfeempfängerin/des  
Hilfeempfängers ) .................................

30–31

01

	 In ( der Wohnung ) einer 
Verwandtenfamilie ............................... 02

	 In einer nicht-verwandten Familie  
( privater Haushalt ) ............................... 03

	 In einer Einrichtung der 
Kindertagesbetreuung ........................ 04

	 In der Schule ......................................... 05

	 In den Räumen eines ambulanten  
Dienstes/ einer Beratungsstelle ........ 06

	 In einer Einrichtung über Tag ............ 07

	 In einer Mehrgruppen-Einrichtung  
über Tag und Nacht ............................. 08

	 In einer Ein-Gruppen-Einrichtung 
( auch Außenwohngruppe ) 
über Tag und Nacht ............................. 09

	 In der Wohnung des Jugendlichen/ 
jungen Volljährigen .............................. 10

	 Außerhalb von Deutschland .............. 11

	 Sonstiger Ort 
( z. B. JVA, Klinik, Frauenhaus ) ......... 12

D		  Träger der Einrichtung oder 
		  des Dienstes, die/der die 
		  Hilfe/Beratung durchführt

	 gemäß Schlüssel 2 .............................. 32–33

E		  Geschlecht und Alter
1	 Geschlecht, Geburtsmonat und  

-jahr des jungen Menschen  
Bei Sozialpädagogischer Familien- 
hilfe oder familienorientierter Hilfe 
nach § 27 Absatz 2 SGB VIII,  
bitte nur E 2 und E 3 ausfüllen.

		  männlich ....................
34

1

		  weiblich ...................... 2

		  Geburtsmonat .......... 35–36

		  Geburtsjahr ............... 37–40
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1–20
Einrichtungs-Nummer Laufende NummerLand Kreis Gemeinde

A
BA

F		  Lebenssituation der 
		  Hilfeempfängerin/ des 
		  Hilfeempfängers bei 
		  Beginn der Hilfe
1	 Aufenthaltsort vor der Hilfe  

gemäß Schlüssel 3 .............................. 113–114

2	 Situation in der Herkunftsfamilie
	 Es ist nur eine Angabe möglich. 115

	 Eltern leben zusammen ...................... 1

	 Elternteil lebt alleine ohne  
( Ehe- ) Partner ( mit/ohne 
weitere/-n Kinder/-n ) ........................... 2

	 Elternteil lebt mit neuer Partnerin/  
neuem Partner ( mit/ohne weitere/-n 
Kinder/-n )  
( z. B. Stiefelternkonstellation ) .............. 3

	 Eltern sind verstorben ......................... 4

	 Unbekannt ............................................. 5

3	 Migrationshintergrund

3.1	 Ausländische Herkunft 
mindestens eines Elternteils 
( nicht: Staatsangehörigkeit )

		  Ja ................................
116

1

		  Nein ............................ 2

3.2	 In der Familie vorrangig 
gesprochene Sprache

		  Deutsch .....................
117

1

		  Nicht deutsch ........... 2

4	 Wirtschaftliche Situation

	 Die Herkunftsfamilie bzw. 
der/die junge Volljährige lebt 
teilweise oder ganz von Arbeits- 
losengeld II ( SGB II ), bedarfs- 
orientierter Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung 
oder Sozialhilfe ( SGB XII )

		  Ja ................................
118

1

		  Nein ............................ 2

noch E:	Geschlecht und Alter

2	 Nur bei Sozialpädagogischer Familienhilfe  
( § 31 SGB VIII ) und bei familienorientierter 
Hilfe nach § 27 Absatz 2 SGB VIII Angabe für 
leibliche und nicht leibliche Kinder bis 
26 Jahre, die ständig in der Familie leben

Geschlecht
Geburts- 

monat Geburtsjahrmänn- 
lich

weib-
lich

1. Kind 41 42–43 44–47

2. Kind 48 49–50 51–54

3. Kind 55 56–57 58–61

4. Kind 62 63–64 65–68

5. Kind 69 70–71 72–75

6. Kind 76 77–78 79–82

7. Kind 83 84–85 86–89

8. Kind 90 91–92 93–96

9. Kind 97 98–99 100–103

10. Kind 104 105–106 107–110

3	 Zahl der minderjährigen Kinder,  
die außerhalb der Familie unter- 
gebracht sind ....................................... 111–112
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1–20
Einrichtungs-Nummer Laufende NummerLand Kreis Gemeinde

A
BA

G		  Diese aktuelle Hilfe/Beratung  
		  anregende/-n Institution/-en 
		  oder Person/-en 
	 Es ist nur eine Angabe möglich.

119

	 Junger Mensch selbst ......................... 1

	 Eltern bzw. Personensorge- 
berechtigte/-r ......................................... 2

	 Schule/Kindertageseinrichtung ........ 3

	 Sozialer Dienst/ Soziale Dienste  
und andere Institution/-en  
( z. B. Jugendamt ) ................................. 4

	 Gericht/Staatsanwaltschaft/Polizei . 5

	 Arzt/Klinik/Gesundheitsamt .............. 6

	 Ehemalige Klienten/Bekannte .......... 7

	 Sonstige ................................................. 8

H		  Familienrichterliche Entschei- 
		  dungen im Zusammenhang  
		  mit der aktuellen Hilfe 
1	 Teilweiser oder vollständiger 

Entzug der elterlichen Sorge 
( nach § 1666 BGB )

		  Ja ...............................
120

1

.. Nein ........................... 2

2	 Gerichtliche Anordnung der Beratung 
( nach § 156 Absatz 1 Satz 4 FamFG )

		  Ja ................................
121

1

		  Nein ............................ 2

3	 Richterliche Genehmigung für eine  
Unterbringung, die mit einem  
Freiheitsentzug verbunden ist  
( nach § 1631 b BGB )

		  Ja ................................
122

1

		  Nein ............................ 2

I		  Hilfe/Beratung dauert 
		  am Jahresende an
		  Ja ................................ 123 1

		
Wenn ja, bitte 
weiter mit J und K.

		  Nein ............................ 123 2

		
Wenn nein,  
bitte weiter mit K.

J		  Intensität der am Jahresende  
		  andauernden Hilfe/Beratung
1	 Bei Erziehungsberatung  

( § 28 SGB VIII ) bitte nur hier  
ausfüllen 

	 Zahl der Beratungskontakte im  
abgelaufenen Kalenderjahr ............... 124–126

2	 Bei allen anderen Hilfearten bitte 
hier Zutreffendes ausfüllen

2.1	 Vereinbarte Leistungsstunden pro  
Woche bei Hilfen nach §§ 27, 29–31, 
41 SGB VIII ( auch bei Hilfen nach 
§§ 32, 34, 35, 35 a, 41 SGB VIII, 
wenn diese stundenweise ( nicht 
über einen Pflegesatz ) abge- 
rechnet werden ) ................................... 127–129

2.2	 Vereinbarte Leistungstage pro  
Woche bei Hilfen nach 
§§ 27, 32–34, 35 a, 41 SGB VIII; 
ggf. § 35 SGB VIII:

	 bis zu 5 Tage pro Woche ...................
130

1

	 6 bis 7 Tage pro Woche ...................... 2

	 Bitte weiter mit K.

Lehmann-S
Hervorheben
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K	 Gründe für die Hilfegewährung
	 Es können bis zu 3 Gründe angekreuzt werden. Bitte mindestens den Hauptgrund angeben. 
	 Neben dem Hauptgrund können noch zwei weitere Gründe angegeben werden.

Gründe Hauptgrund 2. Grund 3. Grund

10 Unversorgtheit des jungen Menschen  
( z. B. Ausfall der Bezugspersonen wegen Krankheit, stationärer Unterbringung,  
Inhaftierung, Tod; unbegleitet eingereiste Minderjährige )

131–132 133–134 135–136

11 Unzureichende Förderung/Betreuung/Versorgung des jungen Menschen  
in der Familie  
( z. B. soziale, gesundheitliche, wirtschaftliche Probleme )

12 Gefährdung des Kindeswohls 
( z. B. Vernachlässigung, körperliche, psychische, sexuelle Gewalt in der Familie )

13 Eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern/Personensorgeberechtigten  
( z. B. Erziehungsunsicherheit, pädagogische Überforderung,  
unangemessene Verwöhnung )

14 Belastungen des jungen Menschen durch Problemlagen der Eltern  
( z. B. psychische Erkrankung, Suchtverhalten, geistige oder  
seelische Behinderung ) 

15 Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Konflikte  
( z. B. Partnerkonflikte, Trennung und Scheidung, Umgangs-/Sorgerechtsstreitig-
keiten, Eltern-/Stiefeltern-Kind-Konflikte, migrationsbedingte Konfliktlagen )

16 Auffälligkeiten im sozialen Verhalten ( dissoziales Verhalten ) des jungen Menschen 
( z. B. Gehemmtheit, Isolation, Geschwisterrivalität, Weglaufen, Aggressivität,  
Drogen-/Alkoholkonsum, Delinquenz/Straftat )

17 Entwicklungsauffälligkeiten/seelische Probleme des jungen Menschen  
( z. B. Entwicklungsrückstand, Ängste, Zwänge, selbst verletzendes Verhalten,  
suizidale Tendenzen )

18 Schulische/berufliche Probleme des jungen Menschen  
( z. B. Schwierigkeiten mit Leistungsanforderungen, Konzentrationsprobleme ( ADS, 
 Hyperaktivität ), schulvermeidendes Verhalten ( Schwänzen ), Hochbegabung )

19 Übernahme von einem anderen Jugendamt wegen 
Zuständigkeitswechsels

1–20
Einrichtungs-Nummer Laufende NummerLand Kreis Gemeinde

A
BA
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N	 Grund für die Beendigung  
	 der Hilfe/Beratung
	 Es ist nur eine Angabe möglich.

151–152
	 Beendigung gemäß  

Hilfeplan/Beratungszielen .................. 10

	 Beendigung abweichend von  
Hilfeplan/Beratungszielen durch 

		  den Sorgeberechtigten/ den  
jungen Volljährigen ( auch bei  
unzureichender Mitwirkung ) ........... 20

		  die bisher betreuende Ein- 
richtung, die Pflegefamilie,  
den Dienst ........................................... 21

		  den Minderjährigen ........................... 22

	 Adoptionspflege/Adoption .................. 30

	 Abgabe an ein anderes Jugendamt 
wegen Zuständigkeitswechsels ........ 40

	 Sonstige Gründe .................................. 50

O	 Anschließender Aufenthalt

	 gemäß Schlüssel 3 .............................. 153–154

P	 Unmittelbar nachfolgende Hilfe
	 Es ist nur eine Angabe möglich.

	 Zuständigkeitswechsel: Hilfe wird in 
derselben Pflegefamilie bzw. der- 
selben Einrichtung nach Zuständig- 
keitswechsel fortgeführt .....................

155

1

	 Weiterverweisung an Eheberatung,  
Schuldnerberatung, Kinder- und  
Jugendlichenpsychotherapeuten,  
andere Einrichtungen .......................... 2

	 Beratung in allgemeinen Fragen der  
Erziehung durch den Allgemeinen  
Sozialdienst ( ASD )  
( § 16 Absatz 2 Nr. 2 SGB VIII ) .......... 3

	 Hilfe zur Erziehung gemäß  
§§ 27–35, 41 SGB VIII ......................... 4

	 Eingliederungshilfe gemäß  
§ 35a SGB VIII ...................................... 5

	 Keine nachfolgende Hilfe gemäß  
§§ 27–35, 41 SGB VIII bekannt ........ 6

L	 Ende der Hilfe/Beratung

. Monat ...................................................... 137–138

. Jahr .......................................................... 139–142

M	 Betreuungsintensität der  
	 beendeten Hilfe/Beratung
1	 Bei Erziehungsberatung  

( § 28 SGB VIII ) bitte nur hier  
ausfüllen

1.1	 Zahl der Beratungskontakte  
während der gesamten  
Beratungsdauer .................................... 143–145

1.2	 Letzter Beratungskontakt liegt 
mehr als sechs Monate zurück

Ja .................................
146

1

Nein ............................. 2

2	 Bei allen anderen Hilfearten bitte hier 
Zutreffendes ausfüllen

2.1	 Vereinbarte Leistungsstunden  
pro Woche bei Hilfen nach  
§§ 27, 29–31, 41 SGB VIII  
( auch bei Hilfen nach  
§§ 32, 34, 35, 35 a, 41 SGB VIII, 
wenn diese stundenweise  
( nicht über einen Pflegesatz ) 
abgerechnet werden ) .......................... 147–149

2.2	 Vereinbarte Leistungstage pro  
Woche bei Hilfen nach §§ 27,  
32–34, 35 a, 41; ggf. § 35 SGB VIII:

	 bis zu 5 Tage pro Woche ...................
150

1

	 6 bis 7 Tage pro Woche ....................... 2

Nachfolgende Angaben bitte zusätzlich beim  
Ende der Hilfe/Beratung ausfüllen

1–20
Einrichtungs-Nummer Laufende NummerLand Kreis Gemeinde

A
BA
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Name der befragenden Behörde

XX

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Statistik der Kinder- und Jugendhilfe
Teil I:	 Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte  
			   junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige 20

HZE

Art, Zweck und Umfang der Erhebung
Über alle ambulanten, teilstationären und stationären erziehe-
rischen Hilfen sowie über die Eingliederungshilfen für seelisch 
behinderte junge Menschen und die Hilfen für junge Volljäh-
rige nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch ( SGB VIII ) 
wird bei allen örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
( Jugendämtern ) jährlich eine Totalerhebung durchgeführt. Bei 
den Erziehungsberatungen ( § 28 SGB VIII ) werden auch die 
Beratungsstellen eines Trägers der freien Jugendhilfe in die 
statistische Erhebung einbezogen. 

Mit der Befragung sollen umfassende und zuverlässige statis- 
tische Daten über die Hilfen und über die Situation der Hilfe-
empfängerinnen und Hilfeempfänger sowie über die Dauer  
der Hilfe bereitgestellt werden. Die Ergebnisse dienen der  
Planung im örtlichen und überörtlichen Bereich und sollen 
dazu beitragen, das System der Familien unterstützenden und 
stabilisierenden Hilfen fortzuentwickeln. Auch zur Beantwor-
tung von aktuellen jugend- und familienpolitischen Fragestel-
lungen und zur Weiterentwicklung des Kinder- und Jugend-
hilferechts werden die Daten herangezogen. Die Erhebung 
erstreckt sich auf die beendeten sowie die am Jahresende be-
stehenden Hilfen, die gemäß §§ 27, 28–35, 41 SGB VIII durch-
geführt werden sowie auf die Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge 
Menschen gemäß §§ 35a, 41 SGB VIII.

Rechtsgrundlagen
§§ 98 bis 103 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- 
und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Dezember 2006 ( BGBl. I S. 3134 ), das zuletzt durch  
Artikel 2 des Bundeskinderschutzgesetzes ( vgl. Drucksache 
Bundesrat Nummer 201/11; Fundstelle im Bundesgesetzblatt 
lag bei Drucklegung noch nicht vor ) geändert worden ist, in 
Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz ( BStatG ) vom  
22. Januar 1987 ( BGBl. I S. 462, 565 ), das zuletzt durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007  
( BGBl. I S. 2246 ) geändert worden ist. 

Erhoben werden Angaben zu § 99 Absatz 1 SGB VIII.

Die Auskunftsverpflichtung ergibt sich aus  
§ 102 Absatz 2 Nummer 1 und 6 SGB VIII in Verbindung mit 
§ 15 BStatG. Hiernach sind die örtlichen Träger der Jugend-
hilfe sowie die Träger der freien Jugendhilfe, soweit sie Be- 
ratungen nach §§ 28, 41 SGB VIII durchführen, auskunfts-
pflichtig. Gemäß § 15 Absatz 6 BStatG haben Widerspruch 
und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunfts-
erteilung keine aufschiebende Wirkung.

Zur Durchführung der Erhebung der Beratungen nach  
§§ 28, 41 SGB VIII übermitteln die Träger der öffentlichen  
Jugendhilfe den statistischen Ämtern der Länder auf  
Anforderung die erforderlichen Anschriften der übrigen  
Auskunftspflichtigen.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG  
geheimgehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten 
Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist nach  
§ 103 Absatz 1 SGB VIII in Verbindung mit  
§ 16 Absatz 4 BStatG an oberste Bundes- und Landesbe-
hörden in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen 
zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall 
ausweisen, sofern diese Tabellen nicht tiefer als auf Regie-
rungsbezirksebene, im Fall der Stadtstaaten auf Bezirks- 
ebene, gegliedert sind.

Für ausschließlich statistische Zwecke dürfen nach  
§ 103 Absatz 2 SGB VIII den zur Durchführung statistischer 
Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden und Gemein-
deverbände für ihren Zuständigkeitsbereich Einzelangaben 
aus der Erhebung mit Ausnahme der Hilfsmerkmale über-
mittelt werden, soweit die Voraussetzungen nach  
§ 16 Absatz 5 BStatG gegeben sind.

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es auch zulässig, den Hoch-
schulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unab-
hängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung 
wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfü-
gung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur 
mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet 
werden können.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die  
Empfänger von Einzelangaben sind. Eine Übermittlung von 
Einzelangaben mit Namen und Anschrift ist ausgeschlossen.

Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen, laufende Nummern/ 
Ordnungsnummern
Name und Anschrift der Auskunft gebenden Stelle, die Kenn- 
nummer, die von der Hilfe leistenden Stelle für jeden zu mel-
denden Beratungsfall frei vergeben wird sowie Name und 
Telefonnummer der für eventuelle Rückfragen zur Verfügung 
stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der tech-
nischen Durchführung der Erhebung dienen. Dies gilt, soweit 
eine Hilfe nach §  28 SGB VIII gebietsübergreifend erbracht 
wird, auch für den amtlichen Gemeindekennschlüssel oder die 
Postleitzahl und den Wohnort des/der Beratenen. Die Hilfs-
merkmale werden spätestens nach Abschluss der nächsten 
Erhebung vernichtet. 
Die vom statistischen Amt vergebenen laufenden Nummern 
und Ordnungsnummern bestehen aus einem Regionalschlüs-
sel für den jeweiligen Kreis und die Gemeinde, einer Einrich-
tungsnummer sowie einer frei vergebenen, laufenden Nummer 
für jede Auskunft gebende Stelle und jede gewährte Hilfe. 
Letztere dient der Unterscheidung der zur Statistik gemeldeten 
Hilfen und der rationellen Aufbereitung der Erhebung.

Lehmann-S
Hervorheben

Lehmann-S
Hervorheben
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Meldung zur Statistik
Für jede beendete Hilfe bitte einen Fragebogen ausfüllen und 
monatlich an das statistische Amt senden, die Meldungen für 
im Dezember beendete Hilfen spätestens bis zum 1. Februar 
des folgenden Jahres. Eine Beratung ist auch als beendet 
anzusehen, wenn 6 Monate lang kein Kontakt stattgefunden 
hat. Beratungen, bei denen den Ratsuchenden anheim gestellt 
wurde, bei Bedarf die Beratungsstelle noch einmal aufzu- 
suchen, werden zum Jahresende als fortdauernd gemeldet.

Für jede Hilfe, die über das Jahresende hinaus andauert, bitte  
einen ausgefüllten Fragebogen spätestens bis zum 1. Februar  
des folgenden Jahres dem statistischen Amt übersenden. 

In diesem Fall sollten die Angaben auf einen neuen Frage-
bogen übertragen werden, der für die Meldung im nächsten 
Jahr verwendet wird.

Erhalten mehrere junge Menschen einer Familie eine Hilfe 
( z. B. Erziehungsberatung ), ist für jeden jungen Menschen, 
für den eine Hilfe stattfindet, ein Fragebogen auszufüllen 
( Ausnahme: Sozialpädagogische Familienhilfe und familienbe-
zogene Hilfe nach § 27 Absatz 2 SGB VIII ). 

Werden einem jungen Menschen im Berichtsjahr zwei Hilfen 
verschiedener Art gewährt ( z. B. Betreuung durch einen Be-
treuungshelfer und soziale Gruppenarbeit ), so sind zwei  
Fragebogen auszufüllen.

Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufent-
haltes in einer Einrichtung oder einer Pflegefamilie selbst 
Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung auch 
die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes 
( § 27 Absatz 4 SGB VIII ). In diesem Fall ist für die Unter- 
stützung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes keine 
eigenständige Meldung zur Statistik vorzunehmen.

Grundsätzlich meldet die Stelle, die die Hilfe gewährt ( Jugend-
amt ). Bei Erziehungsberatungen ( §§ 28, 41 SGB VIII ) melden 
auch die Beratungsstellen von Trägern der freien Jugendhilfe. 
Wird die Hilfe für einen jungen Menschen außerhalb der  
räumlichen Zuständigkeit des örtlichen Trägers durchgeführt, 
der die Hilfe gewährt, müssen sämtliche Meldungen zur  
Statistik durch den Träger erfolgen, der diese Hilfe veranlasst 
hat und in der Regel auch Kostenträger ist. Von dem Träger,  
in dessen räumlicher Zuständigkeit sich der ( hauptsächliche ) 
Ort der Durchführung befindet, ist für diese Hilfe keine  
Meldung zu erstatten.
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Schlüsselnummern für Art der Hilfe
Schlüssel 1
Schl. 
Nr. Art der Hilfe

01 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung vorrangig mit der 
Familie ( Eltern und Kind )

02 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung vorrangig mit den 
Eltern ( zusammen oder einzeln )

03 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung vorrangig mit dem 
jungen Menschen

04 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit

05 § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand

06 § 30 SGB VIII Betreuungshelfer

07 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe

08 § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe

09 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege ( allgemein gemäß Satz 1 )

10 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege ( besondere  
Pflegeformen für entwicklungsbeeinträchtigte junge 
Menschen gemäß Satz 2 )

11 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige  
betreute Wohnform

12 § 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische  
Einzelbetreuung

13 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch  
behinderte junge Menschen

14 § 27 SGB VIII Hilfe zur Erziehung, vorrangig  
ambulant/teilstationär ( ohne Verbindung zu  
Hilfen gemäß §§ 28–35 SGB VIII )

15 § 27 SGB VIII Hilfe zur Erziehung, vorrangig außer-
halb der Familie ( ohne Verbindung zu Hilfen gemäß  
§§ 28–35 SGB VIII )

16 § 27 SGB VIII Hilfe zur Erziehung, ergänzende bzw. 
sonstige Hilfen ( ohne Verbindung zu Hilfen gemäß 
§§ 28–35 SGB VIII )

Schlüsselnummern für Träger der  
Einrichtung oder des Dienstes, die/ der  
die Hilfe/Beratung durchführt
Schlüssel 2
Schl. 
Nr.

Träger der Einrichtung oder des Dienstes, die/der  
die Hilfe/Beratung durchführt

10 Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 
Träger der freien Jugendhilfe

21 Arbeiterwohlfahrt oder deren Mitgliedsorganisation

22 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband oder  
dessen Mitgliedsorganisation

23 Deutsches Rotes Kreuz oder dessen  
Mitgliedsorganisation

24 Diakonisches Werk oder sonstiger der EKD  
angeschlossener Träger

25 Deutscher Caritasverband oder sonstiger  
katholischer Träger

26 Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 
oder jüdische Kultusgemeinde

27 Sonstige Religionsgemeinschaft des  
öffentlichen Rechts

28 Sonstiger anerkannter Träger der Jugendhilfe

29 Sonstige juristische Person, andere Vereinigung

30 Wirtschaftsunternehmen ( privat-gewerblich )

40 Pflegefamilie, die Vollzeitpflege gemäß  
§ 33 SGB VIII durchführt

Schlüsselnummern für Aufenthaltsort vor der Hilfe 
bzw. anschließenden Aufenthalt
Schlüssel 3
Schl. 
Nr.

Aufenthaltsort vor der Hilfe bzw.  
anschließender Aufenthalt

01 Im Haushalt der Eltern/ eines Elternteils/ des  
Sorgeberechtigten

02 In einer Verwandtenfamilie

03 In einer nicht-verwandten Familie ( z. B. Pflegestelle 
gemäß § 44 SGB VIII )

04 In der eigenen Wohnung

05 In einer Pflegefamilie gemäß §§ 33, 35a, 41 SGB VIII

06 In einem Heim oder in einer betreuten Wohnform  
gemäß §§ 34, 35a, 41 SGB VIII

07 In der Psychiatrie

08 In einer sozialpädagogisch betreuten Einrichtung  
( z. B. Internat, Mutter-/Vater-Kind Einrichtung )

09 Sonstiger Aufenthaltsort ( z. B. JVA, Frauenhaus )

10 Ohne festen Aufenthalt

11 An unbekanntem Ort
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Name der befragenden Behörde

XX

A	 Beginn der Hilfegewährung
Hier sind der Monat und das Jahr des Beginns der Leistungser-
bringung anzugeben. In der Regel handelt es sich dabei um den 
Zeitpunkt, zu dem die beauftragte Einrichtung bzw. Fachkraft den 
ersten Kontakt mit dem Hilfeempfänger, der Hilfeempfängerin bzw. 
bei Sozialpädagogischer Familienhilfe oder familienorientierten  
Hilfen gemäß § 27 SGB VIII mit der Familie aufgenommen hat.  
Bei der Erziehungsberatung gilt der Zeitpunkt des ersten  
Beratungskontaktes.
Wurde die Hilfe aufgrund eines Zuständigkeitswechsels von 
einem anderen Jugendamt übernommen, ist dies hier zusätzlich 
anzukreuzen.
Wurde die Hilfe oder die Beratung in Folge eines Verfahrens  
zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung entsprechend  
§ 8a SGB VIII eingeleitet, ist dies hier anzugeben.

B	 Art der Hilfe
Die Art der Hilfe ist gemäß Schlüssel 1 anzugeben. Bei Hilfen für  
junge Volljährige ( § 41 SGB VIII ) ist die entsprechende Hilfeart  
gemäß §§ 27–30, 33–35a SGB VIII analog anzugeben. 
Die Hilfearten werden entsprechend den Regelungen im SGB VIII 
unterschieden in:
Erziehungberatung ( §§ 28, 41 SGB VIII )
Erfasst werden alle von Beratungsdiensten und -einrichtungen 
durchgeführten Erziehungs- und Familienberatungen.
Die Beratungen zeichnen sich unter anderem durch folgende Merk-
male aus:
–	 Die Beratung erfolgt durch Fachkräfte verschiedener Fachrich-

tungen, die mit unterschiedlichen Methoden vertraut sind. 
–	 Es besteht ein Rechtsanspruch auf Beratung gegenüber dem  

Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 
–	 Die Beratung ist kostenfrei.
–	 Das Beratungsangebot richtet sich auch an junge Volljährige.
Es sind nur Beratungen von Beratungsdiensten und -einrichtungen  
zu melden, die ...
...	mit öffentlichen Mitteln der Jugendhilfe oder zur Förderung der  

freien Wohlfahrtspflege ganz oder teilweise finanziert werden,
...	über ein multidisziplinäres Beratungsteam verfügen ( Psycholo-

ge/Psychologin, Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin, Sozialpädagoge/
Sozialpädagogin, therapeutische Fachkraft, ggf. Arzt, Ärztin ) und

...	wöchentlich mindestens 20 Stunden tätig sind.
Sofern die genannten Voraussetzungen erfüllt werden, sind auch 
solche Stellen in die Statistik einzubeziehen, die sich speziell der 
Beratung sexuell missbrauchter Kinder und Jugendlicher widmen.
Erfasst werden allein die Inanspruchnahme von Beratungsstellen 
durch einzelne Ratsuchende oder Familien, jedoch keine präven-
tiven Aktivitäten, die über den Einzelfall hinausgehen.
Gemäß § 36a Absatz 2 SGB VIII soll Erziehungsberatung gemäß  
§§ 28, 41 SGB VIII niedrigschwellig unmittelbar in Anspruch ge-
nommen werden können. Ein Verwaltungsakt des Jugendamtes  
zur Gewährung der Beratung sowie ein Hilfeplan gemäß  
§ 36 Absatz 2 SGB VIII sind als Voraussetzung für die Meldung  
von Erziehungsberatungen zur Bundesstatistik nicht erforderlich. 
Nicht aufzunehmen in die Meldung sind Beratungen:
–	 in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger  

Menschen gemäß § 16 Absatz 2 Nummer 2 SGB VIII, 
–	 in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung gemäß  

§ 17 SGB VIII, 

–	 bei der Ausübung der Personensorge nach § 18 SGB VIII,
–	 im Rahmen der Jugendarbeit, der Eheberatung oder der  

Schwangerschaftskonfliktberatung und
–	 von Ratsuchenden der Sexualberatungsstellen und der Drogen- 

und Suchtberatungsstellen.
Rein telefonische Beratungen sind nicht zu erfassen.

Soziale Gruppenarbeit ( §§ 29, 41 SGB VIII )
In die Erhebung werden Hilfen für junge Menschen einbezogen, 
die sich kraft richterlicher Weisung, auf Veranlassung des Jugend-
amtes oder freiwillig an sozialer Gruppenarbeit beteiligen.

Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer ( §§ 30, 41 SGB VIII )
In die Erhebung werden Hilfen für junge Menschen einbezogen, für 
die ein Erziehungsbeistand oder ein Betreuungshelfer tätig bzw. 
eingesetzt wird.

Sozialpädagogische Familienhilfe ( § 31 SGB VIII )
Die Erhebung erstreckt sich auf alle Familien mit Kindern und  
Jugendlichen, die in ihrer Wohnung und in ihrem sozialen Umfeld 
im Rahmen der Sozialpädagogischen Familienhilfe ambulant  
betreut werden.

Bitte beachten Sie:
Familien, die einen jungen Menschen in Vollzeitpflege gemäß  
§ 33 SGB VIII aufgenommen haben und gleichzeitig Sozialpäda-
gogische Familienhilfe erhalten, sind hier auch zu melden. Es ist 
darauf zu achten, dass für das Vollzeitpflegeverhältnis ebenfalls 
eine Meldung erfolgt.

Auch wenn die Hilfe nur bei Problemen minderjähriger Kinder in 
der Familie gewährt werden kann, sind unter „Geschlecht, Geburts-
monat und -jahr des/ der jungen Menschen“ Angaben zu bereits 
volljährigen Kindern zu machen, die noch in der Familie leben, um 
ein vollständiges Bild der Familiensituation zu erhalten. Es ist da-
von auszugehen, dass auch noch in der Familie lebende Volljährige 
die Familiensituation mit beeinflussen. Nicht mehr in der Familie 
lebende volljährige Kinder sind aber nicht bei den außerhalb der 
Familie untergebrachten Kindern mitzuzählen!
Richtet sich die Hilfe an eine Familie, in der nur Kinder außerhalb 
der Familie untergebracht sind ( z. B. zur Vorbereitung der Rück- 
führung von Kindern ), ist nur in der letzten Zeile die Zahl der  
außerhalb der Familie untergebrachten minderjährigen Kinder  
einzutragen.

Erziehung in einer Tagesgruppe ( § 32 SGB VIII )
Diese Hilfeart umfasst sowohl die teilstationäre Hilfe zur Erziehung 
in einer Einrichtung ( Tagesgruppe in einer Einrichtung ) als auch 
die in einer geeigneten Form der Familienpflege ( auch als Einzel-
pflege ) gewährte Hilfe.

Vollzeitpflege in einer anderen Familie ( §§ 33, 41 SGB VIII )
Bei der Angabe wird differenziert nach allgemeiner Vollzeitpflege  
nach § 33 Satz 1 SGB VIII ( „Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege 
soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes 
oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie 
den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen 
in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen 
Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer-
angelegte Lebensform bieten.“ ) und nach Vollzeitpflege in beson-
derer Pflegeform für entwicklungsbeeinträchtigte junge Menschen 
nach Satz 2 ( „Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder 
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und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu 
schaffen und auszubauen.“ ).
Erfolgt die Hilfe in so genannten Erziehungsstellen oder Erzie-
hungsfachstellen, ist dies hier anzugeben, wenn die Hilfe gemäß  
§§ 33, 41 SGB VIII gewährt wurde. Erfolgt die Hilfegewährung ge-
mäß §§ 34, 41 SGB VIII ( gängige Praxis in einigen Bundesländern ), 
sind diese Hilfen als Heimerziehung zu melden.
Einzubeziehen sind auch junge Menschen, die bei Großeltern 
sowie Verwandten oder Verschwägerten bis zum dritten Grad un-
tergebracht sind, soweit ihnen erzieherische Hilfe in Vollzeitpflege 
gewährt wird. Hierzu gehören nicht Pflegekinder, die sich in  
Tagespflege befinden bzw. für die eine Erlaubnis zur Vollzeitpflege 
nach § 44 SGB VIII erteilt wurde.

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform  
( §§ 34, 41 SGB VIII )
Im Rahmen dieser Hilfeart können junge Menschen sowohl in 
Heimen mit sozial- oder heilpädagogischer oder therapeutischer 
Zielsetzung untergebracht werden als auch in selbstständigen, 
pädagogisch betreuten Jugendwohngemeinschaften sowie in der 
Form des betreuten Einzelwohnens.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung  
( §§ 35, 41 SGB VIII )
Die Betreuung ist sehr stark auf die individuelle Lebenssituation 
des jungen Menschen abgestellt und erfordert mitunter die  
Präsenz bzw. Ansprechbereitschaft des Pädagogen/ der Pädagogin 
rund um die Uhr. Der betreute junge Mensch lebt i. d. R. in einer  
eigenen Wohnung. Diese Form der Einzelbetreuung wird auch in 
der Familie oder in Institutionen ( z. B. Justizvollzugsanstalt,  
Psychiatrie ) durchgeführt.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen 
( §§ 35a, 41 SGB VIII )
Die Erhebung erstreckt sich auf junge Menschen, die eine ambu-
lante, teilstationäre oder vollstationäre Eingliederungshilfe nach 
§§ 35a, 41 SGB VIII erhalten.
Rechtssystematisch handelt es sich bei der Eingliederungshilfe 
nach §§ 35a, 41 SGB VIII um eine eigenständige Hilfe, die nicht zu 
den erzieherischen Hilfen zählt. Erhalten junge Menschen neben 
der Eingliederungshilfe zusätzlich erzieherische Hilfe z. B. als  
Heimerziehung, ist für die erzieherische Hilfe ein eigener Frage- 
bogen zur Statistik auszufüllen.
Erfolgt ein Wechsel von einer ambulanten zu einer stationären 
Eingliederungshilfe ( neuer Bewilligungsbescheid/Hilfeplan ), so ist 
die ambulante Eingliederungshilfe als beendet zu melden und ein 
neuer Fragebogen für die stationäre Eingliederungshilfe anzulegen.
Wird Vollzeitpflege nach §§ 33, 41 SGB VIII oder Heimerziehung 
nach §§ 34, 41 SGB VIII mit erhöhtem heilpädagogischen Förder-
bedarf aufgrund einer ( drohenden ) seelischen Behinderung ge-
währt und erfolgt die Finanzierung hauptsächlich über §§ 33, 41 
bzw. §§ 34, 41 SGB VIII, muss der erhöhte heilpädagogische  
Förderbedarf zusätzlich zur Vollzeitpflege/Heimerziehung als  
eigenständige ( ambulante ) Hilfe nach §§ 35a, 41 SGB VIII gemel-
det werden, z. B. wenn regelmäßige heilpädagogische Förderungen 
stattfinden. Dies gilt auch, wenn diese erhöhte Förderung von den 
Pflegeeltern bzw. vom Heimpersonal geleistet wird.

Sonstige Hilfe zur Erziehung ( §§ 27, 41 SGB VIII )
„Sonstige Hilfe zur Erziehung“ ist nur anzugeben, wenn die Hilfe-
gewährung nicht in Verbindung mit einer Hilfeart gemäß  
§§ 28–35 SGB VIII erfolgt. Unterschieden werden überwiegend 
ambulante/teilstationäre Hilfeformen, überwiegend stationäre 
Hilfeformen ( „außerhalb der Familie“ ) sowie überwiegend er- 
gänzende bzw. sonstige Hilfen.

C	 ( Hauptsächlicher ) Ort der Durchführung der  
	 Hilfegewährung 
Hier ist nur eine Angabe möglich.
Wird eine Hilfe nicht nur an einem Ort, sondern an verschiedenen 
Orten durchgeführt ( z. B. in einer Einrichtung der Kindertagesbe-
treuung bei zugehender Beratung ), ist hier der jeweils schwer-
punktmäßig gewählte bzw. der gewöhnliche Ort, an dem die Hilfe 
durchgeführt wird, anzugeben. Erfolgt eine Hilfe nach § 34 SGB VIII 

mit Unterbringung in einem Internat, ist hier nicht „In der Schule“, 
sondern „In einer Mehrgruppen Einrichtung über Tag und Nacht“ 
anzugeben.

D	 Träger der Einrichtung oder des Dienstes, der  
	 die Hilfe/Beratung durchführt
Hier kann nur eine Angabe gemäß Schlüssel 2 gemacht werden.
Wird die Hilfe nicht von einem Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
durchgeführt, gibt das die Hilfe gewährende Jugendamt die Art 
des durchführenden Trägers an.

Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden nach § 69 SGB VIII  
durch Landesrecht bestimmt.

Träger der freien Jugendhilfe
Für Einrichtungen und Dienste, die Verbänden der freien Wohl-
fahrtspflege angeschlossen sind, wird jeweils der betreffende  
Verband ( z. B. Arbeiterwohlfahrt, Diakonisches Werk ) angegeben.
Von den Kirchen selbst betriebene Einrichtungen und Dienste sind 
der gleichen Position wie die von den entsprechenden konfessio-
nellen Verbänden ( Diakonisches Werk, Deutscher Caritasverband ) 
getragenen Einrichtungen zuzuordnen.
Wirtschaftsunternehmen ( privat-gewerblich ) ist für Einrich-
tungen und Dienste anzugeben, die von privat-gewerblichen  
Betreibern geführt werden; dies gilt auch für Einrichtungen und  
Dienste, die von Unternehmen der öffentlichen Hand oder Behör-
den – sofern sie nicht Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind – 
betrieben werden und z. B. als GmbH eingerichtet sind.
Trägerübergreifende Verbünde: Bei Einrichtungen und Diensten 
mit mehreren, unterschiedlichen Trägern wird der Träger angege-
ben, der überwiegend beteiligt ist.

E	 Geschlecht, Geburtsmonat und -jahr des/ der  
	 jungen Menschen
Bei E 1 sind das Geschlecht sowie der Geburtsmonat und das 
Geburtsjahr des jungen Menschen einzutragen, der die Hilfe erhält.
Nur bei Sozialpädagogischer Familienhilfe ( § 31 SGB VIII )  
und familienorientierter erzieherischer Hilfe gemäß  
§ 27 Absatz 2 SGB VIII, die sich auf die ganze Familie bezieht, sind 
unter E 2 die entsprechenden Angaben zu den Kindern in der Fami-
lie einzutragen. Lebt nur ein Kind in der Familie, sind die Angaben 
trotzdem unter E 2 zu machen.
Zwar richtet sich die Hilfe gemäß § 31 SGB VIII nur an minderjäh-
rige Kinder, um jedoch ein Gesamtbild von der Familiengröße zu 
erhalten, sind auch bereits volljährige Kinder bis unter 27 Jahren, 
die noch in der Familie leben, mit anzugeben.
Sind neben den in der Familie lebenden Kindern weitere Kinder  
außerhalb der Familie untergebracht, ist deren Anzahl unter E 3  
zu vermerken.
Richtet sich die Hilfe an eine Familie, in der nur Kinder außerhalb 
der Familie untergebracht sind ( z. B. zur Vorbereitung der Rück-
führung von Kindern in Vollzeitpflege/Heimerziehung ), ist nur  
unter E 3 die Zahl der außerhalb der Familie untergebrachten  
Kinder einzutragen.

F	 Lebenssituation der Hilfeempfängerin/ des  
	 Hilfeempfängers bei Beginn der Hilfe
Die nachfolgenden Angaben beziehen sich unabhängig vom  
Meldezeitpunkt ( am Jahresende/ bei Ende der Hilfe ) auf die  
Situation zu Hilfebeginn.

1. Aufenthaltsort vor der Hilfe gemäß Schlüssel 3
Maßgebend ist der letzte übliche Aufenthalt im Zeitraum vor der 
Hilfegewährung gemäß Schlüssel 3.

Beispiel: 
Ein Kind lebt bei seinen Eltern. Als beide Elternteile versterben, 
wird es für einige Tage von Verwandten betreut, bevor es endgül-
tig in einem Heim untergebracht wird. Als Aufenthalt ist „Eltern“, 
nicht „Verwandtenfamilie“ anzugeben.

Lehmann-S
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Erfolgt die Hilfe in direktem Anschluss an eine Inobhutnahme/
Herausnahme mit Unterbringung in einer Einrichtung bzw. einer 
geeigneten Familie, ist nicht dieser, sondern der Aufenthaltsort vor 
der Inobhutnahme/Herausnahme anzugeben.
Zu den Eltern zählen auch Adoptiveltern, dagegen nicht Pflege-
eltern gemäß § 44 SGB VIII. Diese sind mit Schlüssel 3, Nr. 03 an-
zugeben. Der Aufenthalt in einer Verwandtenfamilie ( Schlüssel 3, 
Nr. 02 ) oder in einer nicht-verwandten Familie ( Schlüssel 3, Nr. 03 ) 
bezieht sich nicht auf Hilfen nach §§ 33, 41 SGB VIII  
( = Vollzeitpflege in einer anderen Familie: Schlüssel 3, Nr. 05 ). 
Der Aufenthalt in der eigenen Wohnung ( Schlüssel 3, Nr. 04 ) ist 
nur anzugeben, wenn keine Hilfe gemäß §§ 34, 41 SGB VIII damit 
verbunden ist. Anderenfalls ist Schlüssel 3, Nr. 06 anzugeben. 
Zu den Heimen ( Schlüssel 3, Nr. 06 ) gehören auch heilpädago- 
gische und therapeutische Heime bei Eingliederungshilfe gemäß  
§ 35a SGB VIII.
„In einer sozialpädagogisch betreuten Einrichtung“ ist anzugeben, 
wenn der junge Mensch in einer gemeinsamen Wohnform für Müt-
ter/Väter und Kinder, in einer Einrichtung über Tag und Nacht für 
junge Menschen mit Behinderung nach SGB XII sowie in einer Ein-
richtung des Jugendwohnens im Rahmen der Jugendsozialarbeit 
gemäß § 13 Absatz 3 SGB VIII ( z. B. Wohnheim für Schüler und 
Auszubildende ) oder in einem Internat lebt( e ).
Lässt sich der Aufenthalt des jungen Menschen vor Beginn der  
Hilfegewährung nicht eindeutig bestimmen, so ist nach Möglichkeit  
der letzte bekannte Aufenthaltsort anzugeben.

2. Situation in der Herkunftsfamilie 
Maßgebend ist die Situation in der Herkunftsfamilie bei Beginn der  
Hilfe. Zur Herkunftsfamilie zählt auch die Adoptivfamilie, nicht 
aber eine Pflegefamilie ( §§ 33, 44 SGB VIII ). Wird z. B. ein junger 
Mensch bei einer Pflegefamilie untergebracht, weil die Eltern ver-
storben sind, so ist „Eltern sind verstorben“ anzugeben. Erfolgt die 
Hilfegewährung, weil der allein erziehende Elternteil verstorben ist, 
beim dem sich das Kind oder der Jugendliche gewöhnlich aufhielt, 
ist ebenfalls „Eltern sind verstorben“ anzugeben.

3. Migrationshintergrund
Die Frage nach dem Migrationshintergrund löst die Frage nach der 
Staatsangehörigkeit ab, die insbesondere seit dem neuen Staats- 
bürgerschaftsrecht von 2000 keine ausreichende Auskunft über 
den Migrantenstatus und daraus eventuell resultierenden Hilfe- 
bzw. Integrationsbedarf mehr zulässt. 
Bei ausländische Herkunft mindestens eines Elternteils ist an-
zugeben, ob die Mutter und/ oder der Vater des jungen Menschen 
aus dem Ausland stammen. Hierbei ist die aktuelle Staatsange-
hörigkeit der Eltern nicht maßgeblich. Leben die Eltern nicht mehr 
zusammen ( Trennung, Scheidung, Verwitwung ), ist für die Angabe 
nur die Situation des Elternteils zu berücksichtigen, bei dem der 
junge Mensch lebt. Im Falle einer neuen Partnerschaft des Eltern-
teils, bei dem der junge Mensch lebt, soll die Situation des neuen 
Partners mit berücksichtigt werden.

Beispiele: 
Die Familienmitglieder sind als Aussiedler aus Russland mit  
deutscher Staatsangehörigkeit nach Deutschland gekommen.  
In dem Fall ist „ja“ anzugeben.
Die Eltern sind aus der Türkei nach Deutschland gekommen und 
haben die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. In diesem 
Fall ist „ja“ anzugeben.
Die Eltern sind in Deutschland geboren und aufgewachsen und 
haben die italienische Staatsangehörigkeit ( „Migranten der zwei-
ten oder dritten Generation“ ). In diesem Fall ist „nein“ anzugeben.

Vorrangig in der Familie gesprochene Sprache:
Anzugeben ist, ob in der Familie des jungen Menschen vorrangig 
deutsch gesprochen wird.

4. Wirtschaftliche Situation
Hier ist anzugeben, ob die Herkunftsfamilie bzw. der junge Volljäh-
rige Transferleistungen aus den Systemen der Sozialen Sicherung 
erhält, die teilweise oder ganz der Deckung des Lebensunterhalts 
dienen. Zur Herkunftsfamilie zählt auch die Adoptivfamilie, nicht 
aber eine Pflegefamilie ( §§ 34, 44 SGB VIII ). Lebt das Kind bei 

einem Elternteil ( allein erziehend oder in neuer Partnerschaft ), ist 
die Situation dort maßgebend. 
Anzugeben ist „ja“ beim Bezug ...
...	von Arbeitslosengeld nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 

( SGB II ), auch in Verbindung mit Sozialgeld,
...	von Sozialhilfe oder Grundsicherungsleistungen im Alter und bei 

Erwerbsminderung ( nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 
– SGB XII ),

...	eines Kinderzuschlags.
Sollten bei einer Beratung nicht alle Informationen zur Lebens- 
situation bekannt sein, können die Angaben auch weggelassen 
werden.

G	 Diese aktuelle Hilfe/Beratung anregende/-n  
	 Institution/-en oder Person/-en
Es ist nur eine Angabe zulässig. Anzugeben ist – sofern bekannt – 
diejenige Person oder Institution, die die Kontaktaufnahme zum 
Jugendamt bzw. zu der Beratungsstelle angeregt hat; ansonsten 
die Kontakt aufnehmende Person bzw. Institution.
Unter „Sonstige“ sind z. B. Pflegeeltern einzutragen.

H	 Familienrichterliche Entscheidungen
Liegt ein teilweiser oder vollständiger Entzug der elterlichen Sorge 
nach §§ 1666, 1666a Bürgerliches Gesetzbuch ( BGB ) vor, ist bei 
Frage 1 „ja“ anzugeben.
Erfolgt die Hilfegewährung wegen des Todes der Eltern, ist bei  
Frage 1 „nein” anzukreuzen.
Wird die Hilfe zur Erziehung durch ein Jugendgericht angeordnet, 
so ist bei Frage 1 ebenfalls „nein” anzugeben.

Bitte beachten Sie:

Nur für Erziehungsberatung: Bei „Gerichtliche Anordnung  
der Beratung nach § 156 FamFG“ ( Gesetz über das Verfahren  
in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen  
Gerichtsbarkeit ) ist „ja“ anzugeben, wenn ein Familiengericht  
z. B. in einem Verfahren zum Sorge- oder Umgangsrecht nach 
§ 156 Absatz 1 Satz 4 FamFG eine Beratung durch die Beratungs-
stellen und -dienste der Kinder- und Jugendhilfe angeordnet hat. 
Dabei ist unerheblich, ob das Verfahren nach § 21 FamFG aus-
gesetzt worden ist. Lassen sich die Eltern aufgrund des  
Hinweises eines Gerichts, eine Beratungsstelle aufzusuchen 
( § 156 Absatz 1 Satz 2 FamFG ), beraten, ist hier „nein“  
anzugeben.

I	 Hilfe/Beratung dauert am Jahresende an
Hier ist „ja“ anzugeben, wenn die Hilfe über das Jahresende  
hinaus andauert.
Erziehungsberatungen, bei denen den Ratsuchenden anheim 
gestellt wurde, bei Bedarf die Beratungsstelle noch einmal aufzu-
suchen, werden zum Jahresende als fortdauernd gemeldet, sofern 
der letzte Beratungskontakt weniger als sechs Monate zurückliegt. 
Liegt der letzte Beratungskontakt mehr als sechs Monate zurück, 
gilt die Beratung als beendet.

J	 Intensität der am Jahresende andauernden  
	 Hilfe/Beratung
Die Angaben erfolgen hier zum Stand am Jahresende.
Bei der Erziehungsberatung ( §§ 28, 41 SGB VIII ) wird bei der 
Meldung zum Jahresende die Anzahl der im abgelaufenen Kalen-
derjahr stattgefundenen klientenbezogenen Kontakte eingetragen. 
Dazu zählen neben Kontakten mit dem Ratsuchenden selbst auch 
auf den Ratsuchenden bezogene Kontakte in seinem sozialen Um-
feld, z. B. im Kindergarten, in der Schule, mit dem  
Allgemeinen Sozialdienst.
Um unterschiedlich lange Kontaktzeiten für einen Fall angemessen 
zu berücksichtigen, gilt folgende Regelung:
Ein Kontakt umfasst einschließlich der notwendigen Vor- und Nach- 
bereitungszeit mindestens 30 Minuten bis zu 60 Minuten.
Dauert ein Kontakt länger, ist die Anzahl entsprechend zu erhöhen.  
Erfolgt z. B. eine familientherapeutische Sitzung über 90 Minuten 
( einschließlich Vor- und Nachbereitung ) sind 2 Kontakte zu zählen.

Lehmann-S
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Ein dritter Kontakt beginnt dann ab 120 Minuten Beratungszeit.

Beispiel für die Zählung der Anzahl von Kontakten: 
Eine Mutter wird 5 mal á 90 Minuten beraten, dann wird die Hilfe  
beendet:
5*2 Kontakte ( da 90 Minuten 2 Kontakte sind ) = 10 Kontakte  
( Gezählt werden die Kontakte pro Beratungsgespräch ).

Bei allen anderen Hilfearten sind die laut Hilfeplan verein- 
barten Leistungsstunden ( direkter Klientenkontakt ) pro Woche 
anzugeben. Die Angaben werden erfragt, um die Intensität von 
erzieherischen Hilfen beurteilen zu können. Bei wöchentlich wech-
selnder Anzahl der Stunden ist die durchschnittliche Anzahl einzu-
tragen. Dabei sind Tätigkeiten wie Vorbereitung, Teamsitzungen, 
Supervision und Berichterstellung nicht zu berücksichtigen. Bei 
pauschalierter Abrechnung sind die wöchentlichen Leistungsstun-
den mit direktem Klientenkontakt zu schätzen. Wird die Hilfe nicht 
über einen Pflegesatz, sondern stundenweise ( z. B. über Fachleis-
tungsstunden ) abgerechnet, ist die entsprechende Anzahl der ver-
einbarten Leistungsstunden ebenfalls hier einzutragen.
Für Hilfen, die über einen Pflegesatz abgerechnet werden, ist an-
zugeben, ob diese „bis zu 5 Tage pro Woche“ oder „6 bis 7 Tage 
pro Woche“ erfolgt. 

K	 Gründe für die Hilfegewährung
Bis zu drei Gründe für die Hilfegewährung können angegeben  
werden.
Die Gründe für die Hilfegewährung können auf mehreren Ebenen 
angesiedelt sein ( Multiproblemfamilien ), so dass ein umfangreicher 
Katalog an Gründen vorliegt. Um die Kernprobleme, die zur Hilfe-
gewährung geführt haben, hilfeartspezifisch differenzieren zu 
können, wurde die Angabe für die Gründe der Hilfegewährung hier 
jedoch auf bis zu drei Gründe begrenzt. 
„Gefährdung des Kindeswohls“ muss nicht notwendig mit einer  
Anzeige zum Entzug der elterlichen Sorge ( § 1666 BGB ) verbun-
den sein. Möglich ist auch eine Hilfegewährung in Verbindung mit 
dem Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach  
§ 8a Absatz 1 SGB VIII.

Angaben zu L–P bitte zusätzlich bei Ende der  
Hilfe/Beratung ausfüllen

L	 Ende der Hilfe/Beratung
Hier sind Monat und Jahr des Hilfeendes laut Bewilligungsbescheid 
anzugeben.
Erziehungsberatungen, bei denen den Ratsuchenden anheim 
gestellt wurde, bei Bedarf die Beratungsstelle noch einmal aufzu-
suchen, werden zum Jahresende als fortdauernd gemeldet, sofern 
der letzte Beratungskontakt weniger als sechs Monate zurückliegt. 
Liegt der letzte Beratungskontakt mehr als sechs Monate zurück, 
gilt die Beratung als beendet.
In diesem Fall ist als Datum des Hilfeendes der letzte Kontakt  
plus sechs Monate einzutragen und bei Frage M 1.2 ( „Letzter  
Beratungskontakt liegt mehr als sechts Monate zurück“ ) „ja“  
anzukreuzen.
Bei Abgabe an ein anderes Jugendamt gilt die Hilfe ebenfalls als 
beendet. Das die Hilfe fortführende Jugendamt meldet die über-
nommene Hilfe zum Jahresende bzw. bei Ende der Hilfe zur  
Statistik.

M	 Betreuungsintensität der beendeten Hilfe/ 
	 Beratung
Die Angaben erfolgen hier zum Stand am Ende der Hilfe.
Bei der Erziehungsberatung ( §§ 28, 41 SGB VIII ) wird bei der  
Meldung zum Ende der Hilfe die Anzahl der klientenbezogenen  
Kontakte während der gesamten Beratungsdauer angegeben.  
Dazu zählen neben Kontakten mit dem Ratsuchenden selbst  
auch auf den Ratsuchenden bezogene Kontakte in seinem  
sozialen Umfeld, z. B. im Kindergarten, in der Schule, mit dem  
Allgemeinen Sozialdienst.

Um unterschiedlich lange Kontaktzeiten für einen Fall angemessen 
zu berücksichtigen, gilt folgende Regelung:
Ein Kontakt umfasst einschließlich der notwendigen Vor- und Nach- 
bereitungszeit mindestens 30 Minuten bis zu 60 Minuten.
Dauert ein Kontakt länger, ist die Anzahl entsprechend zu erhöhen.  
Erfolgt z. B. eine familientherapeutische Sitzung über 90 Minuten 
( einschließlich Vor- und Nachbereitung ) sind 2 Kontakte zu zählen.
Ein dritter Kontakt beginnt dann ab 120 Minuten Beratungszeit.
Beispiel für die Zählung der Anzahl von Kontakten: 
Eine Mutter wird 5 mal á 90 Minuten beraten, dann wird die Hilfe  
beendet:
5*2 Kontakte ( da 90 Minuten 2 Kontakte sind ) = 10 Kontakte  
( Gezählt werden die Kontakte pro Beratungsgespräch ).

Bei allen anderen Hilfearten sind die laut Hilfeplan vereinbarten  
Leistungsstunden ( direkter Klientenkontakt ) pro Woche anzuge-
ben. Die Angaben werden erfragt, um die Intensität von erziehe-
rischen Hilfen beurteilen zu können. Bei wöchentlich wechselnder 
Anzahl der Stunden ist die durchschnittliche Zahl einzutragen.  
Dabei sind Tätigkeiten wie Vorbereitung, Teamsitzungen, Super- 
vision und Berichterstellung nicht zu berücksichtigen. Bei pau-
schalierter Abrechnung sind die wöchentlichen Leistungsstunden 
mit direktem Klientenkontakt zu schätzen. Wird die Hilfe nicht über 
einen Pflegesatz, sondern stundenweise ( z. B. über Fachleistungs-
stunden ) abgerechnet, ist die entsprechende Anzahl ebenfalls hier 
einzutragen.
Für Hilfen, die über einen Pflegesatz abgerechnet werden, ist an-
zugeben, ob diese „bis zu 5 Tage pro Woche“ oder „6 bis 7 Tage  
pro Woche“ erfolgt. 

N	 Grund für die Beendigung der Hilfe/Beratung
Hier ist nur eine Angabe möglich.
Eine Beendigung abweichend vom Hilfeplan liegt auch bei Ent-
weichen des jungen Menschens vor.
„Sonstige Beendigung“ ist z. B. anzukreuzen, wenn der junge 
Mensch während der Hilfeleistung verstirbt.

O	 Anschließender Aufenthalt gemäß Schlüssel 3
Ist der junge Mensch während der Hilfegewährung verstorben,  
entfällt die Angabe zum anschließenden Aufenthaltsort.
Zu den Eltern zählen auch Adoptiveltern, dagegen nicht Pflege- 
eltern gemäß § 44 SGB VIII. Diese sind mit Schlüssel 3, Nr. 03  
anzugeben. 
Der Aufenthalt in einer Verwandtenfamilie ( Schlüssel 3, Nr. 02 ) 
oder in einer nicht-verwandten Familie ( Schlüssel 3, Nr. 03 ) bezieht 
sich nicht auf Hilfen nach §§ 33, 41 SGB VIII ( = Vollzeitpflege in 
einer anderen Familie: Schlüssel 3, Nr. 05 ). 
Der Aufenthalt in der eigenen Wohnung ( Schlüssel 3, Nr. 04 ) ist 
nur anzugeben, wenn keine Hilfe gemäß §§ 34, 41 SGB VIII damit 
verbunden ist. Anderenfalls ist Schlüssel 3, Nr. 06 anzugeben. 
Zu den Heimen ( Schlüssel 3, Nr. 06 ) gehören auch heilpädago- 
gische und therapeutische Heime bei Eingliederungshilfe gemäß  
§ 35a SGB VIII.
„In einer sozialpädagogisch betreuten Einrichtung“ ist anzugeben,  
wenn der junge Mensch in einer gemeinsamen Wohnform für  
Mütter/Väter und Kinder, in einer Einrichtung über Tag und Nacht 
für junge Menschen mit Behinderung nach SGB XII oder in einer 
Einrichtung des Jugendwohnens im Rahmen der Jugendsozial- 
arbeit gemäß § 13 Absatz 3 SGB VIII ( z. B. Wohnheim für Schüler  
und Auszubildende ) oder in einem Internat lebt.

P	 Unmittelbar nachfolgende Hilfe
Ist der junge Mensch während der Hilfegewährung verstorben,  
entfällt die Angabe zur nachfolgenden Hilfe.
Ist der Grund für die Beendigung der Hilfe die Abgabe an ein  
anderes Jugendamt infolge eines Zuständigkeitswechsels, ist  
dies hier unter Nummer 1 anzugeben.
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